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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

7. Durch ein Tier 7. Durch ein Tier 

§ 1320. Wird jemand durch ein Tier beschädigt, so ist derjenige dafür 
verantwortlich, der es dazu angetrieben, gereizt oder zu verwahren vernachlässigt 
hat. Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn er nicht beweist, daß er 
für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte. 

§ 1320. (1) Wird jemand durch ein Tier beschädigt, so ist derjenige dafür 
verantwortlich, der es dazu angetrieben, gereizt oder zu verwahren vernachlässigt 
hat. Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn er nicht beweist, daß er 
für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte. 

 (2)  In der Alm- und Weidewirtschaft kann der Halter bei Beurteilung der 
Frage, welche Verwahrung erforderlich ist, auf anerkannte Standards der 
Viehhaltung zurückgreifen. Sonst hat er die im Hinblick auf die ihm bekannte 
Gefährlichkeit der Tiere, die ihm zumutbaren Möglichkeiten zur Vermeidung 
solcher Gefahren und die erwartbare Eigenverantwortung anderer Personen 
gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Die erwartbare Eigenverantwortung der 
Besucher von Almen und Weiden richtet sich nach den durch die Alm- und 
Weidetierhaltung drohenden Gefahren, der Verkehrsübung und anwendbaren 
Verhaltensregeln.“ 

Fünftes Hauptstück Fünftes Hauptstück 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 

§ 1503. (1) bis (11) … § 1503. (1) bis (11) … 

 (12) § 1320 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 tritt 
mit 1. Juni 2019 in Kraft. Die Bestimmung ist in dieser Fassung auf schädigende 
Ereignisse anzuwenden, die nach diesem Zeitpunkt eintreten. 

 


